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Gesetzlicher Stand und aktuelle Vor-
schriften 
  
 
Kapitalmarktorientierte Unternehmen in 
der europäischen Union (EU) sind für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2004 
beginnen, verpflichtet, ihren Konzernab-
schluss nach den International Financial 
Reporting Standards (IFRS) aufzustellen1.  
 
Für Konzernabschlüsse nicht kapital-
marktorientierter Gesellschaften hat die 
EU den EU-Mitgliedstaaten – ebenso wie 
für die Einzelabschlüsse – ein Wahlrecht 
zur Bilanzierung nach IFRS eingeräumt. 
Vom deutschen Gesetzgeber wird dieses 
Mitgliedstaatenwahlrecht für Konzernab-
schlüsse nicht kapitalmarktorientierter 
Gesellschaften an die Unternehmen wei-
tergegeben2. Danach dürfen in Deutsch-
land nicht kapitalmarktorientierte Mut-
terunternehmen einen Konzernabschluss 
wahlweise nach IFRS oder HGB aufstel-
len. 
 
Einzelabschlüsse sind dagegen in 
Deutschland weiterhin zwingend nach 
den Vorschriften des HGB aufzustellen.  
 
                                                   
1  Art. 4 der Verordnung EG Nr. 1606/2002 vom 

19.7.2002 betr. die Anwendung internationaler Rech-
nungslegungsstandards 

2  § 315a HGB - neu eingeführt durch das Bilanzrechts-
reformgesetz (BilReG) 

  
Das Mitgliedstaatenwahlrecht wurde damit 
für die Einzelabschlüsse nicht an die Unter-
nehmen weitergegeben. Nur bei der Offen-
legung von großen Kapitalgesellschaften im 
Bundesanzeiger kann an Stelle des HGB-
Jahresabschlusses ein nach IFRS aufgestellter 
Einzelabschluss treten3. 
 
  

Wahlrecht für mittelständische Unterneh-
men 
  
 
Mittelständische Unternehmen sind in 
Deutschland meist nicht kapitalmarktorien-
tiert. Für diese mittelständischen Unterneh-
men besteht somit für Geschäftsjahre, die 
nach dem 31.12.2004 beginnen, ein Wahl-
recht, Konzernabschlüsse nach IFRS oder 
HGB aufzustellen. Daher stellt sich für viele 
mittelständische Unternehmen gegenwärtig 
die Frage, ob sie ihre Konzernbilanzierung 
freiwillig auf IFRS umstellen sollen.  
 
Betriebswirtschaftlich kann die Umstellung 
des Konzernabschlusses auf IFRS als Investi-
tionsentscheidung gesehen werden. Da der 
Konzernabschluss grundsätzlich ausschließ-
lich Informationszwecke erfüllt, ist die Um-
stellung der Konzernrechnungslegung auf 
IFRS aus betriebswirtschaftlicher Sicht dann 
sinnvoll, wenn der Mehrwert aus einer ver-

                                                   
3  § 325 Abs. 2a HGB - neu eingeführt durch das Bilanz-

rechtsreformgesetz (BilReG) 
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besserten Information die Kosten aus der 
Umstellung auf IFRS übersteigt. 
 
  

Vor- und Nachteile einer Umstellung 
auf IFRS 
  
 
Oberstes Ziel der Bilanzierung nach IFRS 
ist die Vermittlung einer Fair Presentati-
on, also eines Einblickes in die tatsächli-
chen wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Unternehmens. Dies soll durch eine peri-
odengerechte Gewinnermittlung sowie 
durch Bewertung zu Marktwerten (fair 
value) erreicht werden. Dagegen steht bei 
der Bilanzierung nach HGB der Gläubi-
gerschutz und die Ermittlung des aus-
schüttbaren Gewinns im Vordergrund.  
 
Die Frage, welche der beiden Bilanzie-
rungsregeln die „besseren“ Informatio-
nen für die Adressaten des Konzernab-
schlusses (also neben Anteilseignern und 
Fremdkapitalgebern auch Kunden, Liefe-
ranten und Mitarbeiter) liefert, soll an 
dieser Stelle nicht diskutiert werden. Sie 
tritt u. E. gegenüber folgenden Argumen-
ten pro und contra einer Umstellung der 
Rechnungslegung in den Hintergrund: 
 
 Im Rahmen von Basel II wird die Kre-

ditvergabe von Banken neu struktu-
riert. Die Banken führen bereits heute 
interne Ratings  zur Beurteilung von 
Kreditnehmern durch. Eine wesentli-
che Rolle für das Rating spielt die Ei-
genkapitalquote. Die Umstellung auf 
IFRS ist eine effektive Möglichkeit, ü-
ber eine höhere Eigenkapitalquote 
das Ergebnis des Ratings positiv zu 
beeinflussen4. Zudem wird die Bilan-
zierung nach IFRS bei den internen Ra-
tings der Banken teilweise als Kriteri-
um für die Risikoeinstufung eines Un-

                                                   
4  Empirisch bedeutet eine Umstellung der  Bilanzie-

rung von HGB zu IFRS eine durchschnittliche Eigen-
kapitalerhöhung von 35 % (vgl. Frankfurter Allge-
meine Zeitung vom 4.10.2004, S. 20) 

ternehmens berücksichtigt. Zusätzlich 
werden die Banken zukünftig bei größe-
ren Finanzierungen Informationen anfor-
dern, die einer Bilanzierung nach IFRS 
entsprechen. 

 
 Die Aufstellung eines Konzernabschlus-

ses nach IFRS wird von Kunden und Lie-
feranten i. d. R. positiv wahrgenommen. 
Ein Unternehmen mit Bilanzierung nach 
IFRS wirkt innovativ, modern, dyna-
misch. Gerade gegenüber Kunden kön-
nen IFRS-Konzernabschlüsse das Image 
eines Unternehmens verbessern und für 
Marketingzwecke eingesetzt werden. 

 
 Insbesondere für die Internationalisie-

rung des Geschäfts verspricht die Um-
stellung auf IFRS Impulse. Das Unter-
nehmen, das auch in der Rechnungsle-
gung international auftritt, wird sicher-
lich auch Vorteile bei der Akquisition 
größerer Aufträge auf dem weltweiten 
Markt haben. Das Gleiche gilt für die Su-
che nach potentiellen Kooperations-
Partnern oder bei einem möglichen Ver-
kauf des Unternehmens. 
 

 Die durch zahlreiche Unternehmensnach-
folgen im Mittelstand zunehmende Akti-
vität bei Unternehmenskäufen und 
-übernahmen (Mergers & Acquisitions) 
begünstigt die Verbreitung der IAS/IFRS. 
Derartige Transaktionen erfolgen oftmals 
unter Einbeziehung institutioneller Kapi-
talgeber (Private Equity, Venture Capi-
tal), die ihren Kapitalbedarf am internati-
onalen Kapitalmarkt befriedigen. Um in-
ternational vergleichbare Informationen 
zu erhalten, wird häufig die Vorlage von 
Abschlüssen nach IFRS gefordert. 

 
 Die Umstellung der externen Rechnungs-

legung auf IFRS bietet auch die Möglich-
keit, die interne Rechnungslegung neu zu 
strukturieren. Zahlreiche Unternehmen, 
die in den letzten Jahren auf IFRS umge-
stellt haben, haben diese Möglichkeit ge-
nutzt und eine Vereinheitlichung von in-
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terner und externer Rechnungslegung 
realisiert. Da die Zahlen nach IFRS 
weitestgehend einer betriebswirt-
schaftlichen Bewertung entsprechen, 
kann der zusätzliche Aufwand einer 
ausschließlich für interne Informati-
ons-, Planungs- und Kontrollzwecke 
gepflegten Datenbasis entfallen. Insbe-
sondere aber trägt dies zu einer Ver-
besserung von Planung und Unter-
nehmenssteuerung bei. 

 
 Bei Unternehmensgruppen mit aus-

ländischen Tochtergesellschaften oder 
Betriebsstätten vereinfacht die Um-
stellung auf einen (Welt)-Standard das 
(unterjährige) Reporting. Im Gegen-
satz zu den bisher auf Basis von loka-
len Handelsgesetzen (local GAAP) 
aufgestellten Einzelabschlüssen müs-
sen keine, unter Umständen aufwän-
digen HB-II-Anpassungen durchge-
führt werden. Die Erstellung des Kon-
zernabschlusses wird dadurch erleich-
tert. 

 
 Neben der grundsätzlichen Kritik an 

der Komplexität des gesamten IFRS-
Regelwerks sowie an einzelnen 
IFRS/IAS-Standards werden als Ar-
gumente gegen eine Umstellung sehr 
häufig die damit verbundenen, nicht 
unwesentlichen Kosten genannt. Au-
ßer den internen Kosten für die Um-
stellung der Rechnungslegung entste-
hen Kosten für externe Berater sowie 
in der Regel auch für notwendige In-
vestitionen in die IT-Systeme. Zudem 
kann auch die Erstellung von IFRS-
Folgeabschlüssen im Vergleich zu ei-
nem HGB-Konzernabschluss höhere 
Aufwendungen verursachen. Insbe-
sondere die umfangreichen Anhang-
angaben bedeuten auch in den Folge-
jahren einen nicht zu unterschätzen-
den Aufwand. Zudem waren die IFRS 
in den letzten Jahren sehr dynamisch 
und von zahlreichen Anpassungen 
und Erweiterungen geprägt. Es ist zu 

erwarten, dass sich die IFRS auch in den 
nächsten Jahren in erheblichem Umfang 
weiterentwickeln werden. Die Identifizie-
rung von Änderungen und deren Umset-
zung im IFRS-Konzernabschluss kann 
weitere Folgekosten verursachen. 

 
  

Fazit 
  
 
Die Umstellung der Konzernrechnungsle-
gung von HGB auf IFRS und die erstmalige 
Erstellung eines IFRS-Konzernabschlusses 
stellt für die Unternehmen in der Praxis eine 
nicht zu unterschätzende Herausforderung 
dar. Die Unternehmen sollten deshalb die 
erwarteten Vor- und Nachteile einer Investi-
tion in IFRS genau prüfen.  
 
Jedenfalls mittelfristig werden auch mittel-
ständische Unternehmen an einer Ausei-
nandersetzung mit den IFRS nicht vorbei-
kommen. Bereits jetzt tendieren größere Mit-
telständler sowie Unternehmen mit nen-
nenswertem Auslandsgeschäft zu einer Bi-
lanzierung nach IFRS. Auch die Zulieferer 
der großen Autokonzerne stellen zuneh-
mend auf IFRS um, da dies von den Konzer-
nen gefordert wird. Der Trend geht also ein-
deutig hin zu IFRS und ist nicht mehr auf-
zuhalten. Wer nicht den Anschluss an eine 
zeitgemäße Rechnungslegung verpassen 
will, wird sich bereits jetzt mit IFRS befas-
sen. 
 
Wenn sich ein Unternehmen für die Bilan-
zierung nach IFRS entscheidet, sollte das 
Umstellungsprojekt konsequent umgesetzt 
werden. Zentrale Bedeutung für eine erfolg-
reiche Umstellung kommt neben der richti-
gen Besetzung des unternehmensinternen 
Projektteams der richtigen Auswahl von 
externen Experten zu.  
 
Die Kanzlei Dr. Langenmayr & Partner hat 
sich intensiv mit IFRS beschäftigt. Wir haben 
sowohl bei der Bilanzierung als auch bezüg-
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lich des Umstellungsprojektes praktische 
Erfahrung. Deshalb können wir Unter-
stützung in allen Phasen einer Umstel-
lung leisten. 
 
In einem ersten Schritt sollten die Vor- 
und Nachteile einer Umstellung der 
Rechnungslegung auf IFRS, speziell be-
zogen auf das einzelne Unternehmen, 
diskutiert werden. Hierbei könnten in 
einem Quick-Check insbesondere die 
Auswirkungen einer Umstellung auf das 
Eigenkapital und das Jahresergebnis er-
mittelt werden. Auf der Grundlage eines 
solchen Quick-Checks könnte auch die 
Form einer potentiellen Umstellung des 
Konzernabschlusses auf IFRS besser ein-
geschätzt werden. Es gibt grundsätzlich 
mehrere Möglichkeiten einer Umstellung. 
Diese reichen von der Umstellung bereits 
auf Kontenebene bis zu einer Überlei-
tungsrechnung. Es sind also auch Low-
Budget-Lösungen denkbar oder eine Um-
stellung in mehreren kleinen, verträgli-
chen Schritten. 
 
 

********* 


